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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §28;

Rechtssatz

Der Verzicht auf den Fruchtgenuss an einem Mietobjekt stellt sich -

wenn der Fruchtgenussberechtigte als Bezieher der Einkünfte anzusehen war - als Übertragung der Einkunftsquelle an

den (die) zivilrechtlichen Eigentümer der Liegenschaft dar und ist in der Frage des weiteren Schicksals vorhandener

steuerfreier Beträge der zivilrechtlichen Eigentumsübertragung wirtschaftlich gleich zu halten. Dies ergibt sich daraus,

dass mit der Aufgabe des Fruchtgenussrechtes an einer vermieteten Liegenschaft ebenso wie mit der

Eigentumsübertragung für den ehemaligen Bezieher der Vermietungseinkünfte keine Möglichkeit mehr besteht, eine

widmungsgemäße Verrechnung mit Instandsetzungskosten oder Überhängen an sonstigen Werbungskosten

vorzunehmen.
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